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Themenfeld: Diversität 
hier: Beflaggung zum Christopher Street Day 
 
 
 
 
Vorlage Nr. XXVIII/3 
 
 
 
 
Beschlussantrag: Der Akademische Senat möge beschließen: Vor dem 
Verwaltungsgebäude der Universität wird zum Christopher Street Day die Regenbogenflagge 
gehisst. 
 
 
Der Akademische Senat stimmt dem Antrag zu. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Vorlage Nr. XXVIII/3 für die XXVIII/1. Sitzung 
des AKADEMISCHEN SENATS am 10.07.2019  
zur Beschlussfassung  
 
 
Themenfeld:   Diversität 
 
Titel:  Beflaggung anlässlich des Christopher Street Days  
 
Berichterstattung: Eva-Maria Feichtner (Konrektorin für Internationalität und 
 Diversität)  
 
Beschlussantrag: Der Akademische Senat möge beschließen:  
 
Vor dem Verwaltungsgebäude der Universität wird zum Christopher Street Day die 
Regenbogenflagge gehisst.  
 
 
Sachverhalt und Begründung  
 
Der Christopher Street Day (CSD) wird in Bremen jährlich am letzten Samstag im August 
begangen. Mit Demonstrationen für die Rechte von LSTBIQ* Personen sowie gegen 
Diskriminierung und Ausgrenzung wird an den ersten bekanntgewordenen Aufstand von 
Lesben, Schwulen und Transsexuellen gegen die Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher 
Street  in Greenwich Village im Juni 1969 erinnert. In Bremen gibt es seit 2017 jährliche 
Kundgebungen, die an eine früher bereits existierende Tradition anknüpfen. Die ersten CSD-
Veranstaltungen in Deutschland fanden 1979 neben Berlin und Köln in Bremen statt.  
 
Im Vorfeld des Christopher Street Days 2018 wurde an das Rektorat von verschiedener Seite 
das Anliegen herangetragen, durch Regenbogenbeflaggung zu diesem Tag ein Zeichen der 
Solidarität zu setzen. Eine Befassung des Akademischen Senats war im vergangenen Jahr 
wegen der Sommerpause und der Kurzfristigkeit der Anfrage nicht möglich. Nunmehr erfolgt 
die Befassung des Akademischen Senats im Anschluss an den Themenschwerpunkt 
„Queering University“ der Veranstaltungsreihe „Diversity @ Uni Bremen“ mit Blick auf den 
Christopher Street Day 2019 und die folgenden Jahre. 
 
Die Universität Bremen richtet sich grundsätzlich nach den Vorgaben zur Beflaggung 
öffentlicher Gebäude des Senats (https://www.rathaus.bremen.de/beflaggung-4374). Das 
Land Bremen hat keine speziellen Beflaggungsvorschriften, sondern wendet analog den 
Beflaggungserlass des Bundes an. Gegenstand des Beflaggungserlasses des Bundes ist 
jedoch nur die Beflaggung mit staatlichen Flaggen. Die Beflaggung mit der Regenbogenflagge 
als nicht-staatlicher Flagge, die rein symbolische Bedeutung hat, ist im Beflaggungserlass 
nicht geregelt. Der vorliegende Beschlussantrag betrifft ausdrücklich das alleinige Hissen der 
Regenbogenflagge, nicht die Kombination mit Landes-, Bundes- oder Europaflagge. 
 



In der Vergangenheit haben bereits einige deutsche Universitäten im Zusammenhang mit dem 
Christopher Street Day die Regenbogenflagge gehisst, so etwa die Universität Göttingen, die 
Universität Leipzig, die TU Berlin, die FAU Erlangen und die Universität zu Köln. 
 
In der Stadt wird das Beflaggen zum Christopher Street Day bereits vielfach praktiziert. Die 
Bremische Bürgerschaft bspw. beschloss am 21.09.17, vor dem Haus der Bürgerschaft 
anlässlich des Christopher Street Day die Regenbogenflagge zu hissen (s. Beschlussprotokoll 
Nr. 19/783-19/798)1. Im Jahr 2018 unterstützte die Sozialsenatorin den Aufruf „Bremen soll 
Flagge zeigen“: anlässlich der CSD-Demonstration und Kundgebung sollten möglichst viele 
Regenbogenflaggen an öffentlichen Gebäuden ein Zeichen für sexuelle und geschlechtliche 
Vielfalt setzen. 
 
Der bewusste und sensible Umgang mit Diversität stellt ein Profilmerkmal der Universität 
Bremen dar. Der Akademische Senat nahm 2017 die zweite Diversity-Strategie zustimmend 
zur Kenntnis; im selben Jahr durchlief die Universität das Reauditierungsverfahren des 
Stifterverbands und wurde erfolgreich mit dem Siegel „Vielfalt gestalten“ ausgezeichnet. Die 
Diversitätsorientierung der Universität Bremen bildet sich in vielen Elementen der 
Universitätsstrategie 2018-2028 ab.   
 
Im Sinne des Diversity Profils der Universität Bremen und in dem Bestreben, ein sichtbares 
Zeichen der Solidarität mit den Anliegen des Christopher Street Days zu setzen, wird dem 
Akademischen Senat obenstehender Beschlussantrag zur Entscheidung vorgelegt.  
 

 

 

                                                           
1 https://paris.bremische-

buergerschaft.de/starweb/paris/servlet.starweb?path=paris/LISSHFL.web&format=LISSH_MoreDokument_Report&search=WP=19+AND+D

NR=1249+AND+DART=d  


